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Webinar
„Zukünftige QPR-ambulant - Ein Ausblick 

- das kommt auf Pflegedienste zu"
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Agenda

v Einstieg
v Stichprobenziehung
v veränderte Prüfkriterien – Qualitätsaspekte
v Abschließende Bewertung im Prüfbericht
v Darstellung der Prüfungsergebnisse
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Einstieg

v Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 2015 
v Gesetzgeber verpflichtete die Vertragsparteien nach 

§ 113 SGB XI, neue Instrumente für die Prüfung der 
Qualität der von ambulanten Pflegediensten 
erbrachten Leistungen und eine neue Konzeption 
für die Qualitätsberichterstattung im Bereich der 
ambulanten Pflege zu entwickeln. 
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Einstieg

vProjekt „Entwicklung der Instrumente und Verfahren 
für Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI und die 
Qualitätsdarstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der 
ambulanten Pflege“ 

vdie Hochschule Osnabrück (HSO) und das Institut 
für Pflegwissenschaft an der Universität Bielefeld 
(IPW) entwickelten und testeten entsprechende 
Instrumente und Verfahren, die anschließend vom 
IGES-Institut im Rahmen einer Pilotierungsstudie 1 
praktisch erprobt wurden.
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Haftungsausschluss

v Die im Rahmen dieses Seminars dargestellten 
Sachverhalte, stellen den aktuellen Stand der 
Entwicklung dar. 

v Die zukünftige QPR- Ambulant wird erst im Laufe 
dieses Jahres final verabschiedet und 
voraussichtlich zum 01.01.2026 veröffentlicht. 

v Erst dann starten die Prüfungen nach den neuen 
Kriterien.

v Änderungen sind somit noch möglich. Die 
Teilnehmenden sollten sich fortlaufend informieren. 
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Qualitätsprüfung ambulant

v Durchführung durch geschulte Personen der 
Medizinischen Dienste im Auftrag der Pflegekassen 

v Regelmäßige Überprüfung der Qualität ambulanter 
Pflegedienste

v Im Rahmen der Qualitätsprüfungen werden bis zu 9 
Kunden ausgewählt.

Ziel:
v Beurteilung, ob es Qualitätsmängel bei der Versorgung 

der pflegebedürftigen Menschen gab. 
Veröffentlichung der Ergebnisse:  Qualitätsdarstellung 

Begriff der Pflegebedürftigkeit 
nach § 14 SGB XI
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Stichprobenziehung
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Auftragserteilung, Terminmitteilung, Liste 
der versorgten Personen

1. Prüfdienste erhalten eine  Auftragserteilung durch 
die Pflegekassen

2. Benachrichtigung des Pflegedienstes (PD) über 
bevorstehenden Prüfbesuch voraussichtlich zwei 
Tage vorher

Prüfung erfolgt 
v in den Räumlichkeiten des Pflegedienstes (PD)
v In der Wohnumgebung, der vom Pflegedienst 

versorgten Personen

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-4
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Auftragserteilung, Terminmitteilung, Liste 
der versorgten Personen

3. Liste der versorgten Personen
v Der Pflegedienst erstellt eine Liste, der von ihm aktuell 

versorgten Personen
v Liste wird dem Prüfer zur Stichprobenziehung 

vorgelegt
v jedoch nicht ausgehändigt

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-4
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Liste der versorgten Personen

In der Liste aufzuführen sind alle Personen, die vom 
Pflegedienst

v Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI (körperbezogene 
Pflegemaßnahmen sowie pflegerische Betreuungsmaßnahmen),  

v Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson 
nach § 39 SGB XI oder

v Leistung der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V 

erhalten

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-4
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Liste der versorgten Personen

Nicht zu berücksichtigen sind Personen, die

v ausschließlich Hilfen zur Haushaltsführung nach dem 
SGB XI, 

v ausschließlich Betreuungs- oder Entlastungsleistungen 
nach § 45a Abs. 1 SGB XI oder 

v ausschließlich eine Kombination dieser Leistung 

erhalten
v Sowie diejenigen, bei denen der PD einen 

Beratungsbesuch nach §37 Abs.3 SGB XI          
durchgeführt hat

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-4

ggf. 
handschriftliche 
Kennzeichnung 

auf der Liste 
(Name 

durchstreichen) 
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Liste der versorgten Personen zur 
Stichprobenbildung
Tabelle mit 5 Spalten

1. Name der versorgten Person
2. Angaben zur Mobilität (Fortbewegung)
3. Angaben zu den kognitiven Fähigkeiten
4. Angabe, ob und welche ärztlich verordnete, aufwändige 

Leistung der häuslichen Krankenpflege erbracht wird
5. Feld für ergänzende Angaben

Science to Business GmbH der Hochschule 
Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der 
Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-5
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Ablauf der Qualitätsprüfung

Stichprobenziehung (allgemein ambulante Pflege)
v Stichprobe umfasst 9 Personen und setzt sich aus 

folgenden Teilgruppen zusammen:

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-21 
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Prüfrelevante 
Qualitätsaspekte
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Bereich 1: Unabhängig von vereinbarten Leistungen zu 
prüfende Aspekte
1.1 Aufnahmemanagement

1.2 Erfassung von und Reaktionen auf Risiken und Gefahren

1.3 Erfassung von und Reaktionen auf Anzeichen einer 
Destabilisierung der Versorgungssituation

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Diese Qualitätsaspekte sind unabhängig davon zu beurteilen, mit welchen 
Leistungen der PD beauftragt wurde bzw. welche Leistungen im Einzelnen 
vereinbart wurden.

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-7 
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Bereich 2: Versorgung im Rahmen der individuell 
vereinbarten Leistungen
2.1 Unterstützung im Bereich der Mobilität

2.2 Unterstützung bei beeinträchtigter Kognition

2.3 Unterstützung im Bereich der Kommunikation

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Die dem Bereich 2 zugeordneten Qualitätsaspekte werden nur dann 
berücksichtigt, wenn die entsprechenden Hilfen Bestandteil des Auftrags des 
Pflegedienstes sind. Dabei sind die Qualitätsaspekte nicht frei von inhaltlichen 
Überschneidungen. Deshalb muss die Entscheidung, welche von ihnen im 
Rahmen einer Prüfung zu bewerten sind, mit besonderer Sorgfalt getroffen 
werden (s.u.).

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-8 
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Bereich 2: Versorgung im Rahmen der individuell 
vereinbarten Leistungen
2.4 Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten und 
psychischen Problemlagen

2.5 Unterstützung bei der Körperpflege

2.6 Unterstützung bei der Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme

2.7 Unterstützung bei der Ausscheidung

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-8-9 
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Bereich 2: Versorgung im Rahmen der individuell 
vereinbarten Leistungen
2.8 Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens 
sowie bei der Aufrechterhaltung und Förderung sozialer 
Kontakte

2.9 Anleitung und Beratung pflegender Angehöriger zur 
Verbesserung der Pflegekompetenz

2.10 Anleitung und Beratung der versorgten Person zur 
Verbesserung der Selbstpflegekompetenz

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-9 
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Bereich 3: Maßnahmen im Rahmen ärztlich verordneter 
Leistungen
v In diesen Bereich eingeschlossen sind alle im Einzelfall 

gemäß der jeweils aktuellen Fassung der HKP- 
Richtlinie verordnungsfähigen Maßnahmen. 

v Die verordnungsfähigen Maßnahmen der sog. 
Grundpflege sind im Bereich 2 aufgeführt.

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-11 
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Bewertungskategorien

Es werden 4 Kategorien auf der Ebene der 
individuellen Versorgung verwendet:
A) Keine Auffälligkeiten oder Defizite
B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen 

Folgen für die versorgte Person erwarten lassen
C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte 

Person
D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die 

versorgte Person.

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-19 
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Bereich 4: Sonstige Qualitätsaspekte in der 
personenbezogenen Prüfung
4.1 Zusammenarbeit mit Angehörigen

4.2. Erfassung von und Reaktion auf Anzeichen von Gewalt , 
Vernachlässigung, Unterversorgung

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Die folgenden beiden Themen sollen von den Prüfer*innen in Form 
eines Gesprächsangebotes aufgegriffen werden, wenn die jeweiligen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Es erfolgt keine Qualitätsbeurteilung.

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-11 
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Bereich 5: Einrichtungsbezogene Qualitätsaspekte
5.1 internes Qualitätsmanagement und Behebung von  
Qualitätsdefiziten

5.2 Hygiene

5.3 Qualifikation der und Aufgabenwahrnehmung durch die 
verantwortliche Pflegekraft

Prüfrelevante Qualitätsaspekte
im Detail 

Qualitätsaspekte 1-4 beziehen sich auf die individuelle 
Versorgung der Leistungsnutzer*innen. Der Qualitätsbereich 5 
umfasst die Strukturen und Prozesse auf der Einrichtungsebene

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-12 
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Stellenwert des Fachgesprächs

v Die fachlich schlüssige, mündliche Darstellung der 
Versorgung der Bedarfskonstellation und anderen 
Sachverhalten hat einen ebenso hohen Stellenwert 
wie die schriftliche Dokumentation

Voraussetzung
v Anwesenheit einer informierten Pflegefachkraft
v Nachvollziehbare, stimmige Schilderungen
v Ohne Widerspruch zu offensichtlichen Tatsachen
v Bei Abwesenheit -> Pflegedokumentation, Aussagen 

der versorgten Person und deren Angehörigen

 Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-16-17 
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Abschließende Bewertung im 
Prüfbericht
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Beurteilung der personenbezogen 
erhobenen Qualitätsaspekte

v Zusammenführung der Einzelergebnisse aller 
versorgten Personen aus der Stichprobe

v Abschließend wird jeder Qualitätsaspekt gesondert 
bewertet

1) Keine oder geringe Qualitätsdefizite 

2) Moderate Qualitätsdefizite

3) Erhebliche Qualitätsdefizite

4) Schwerwiegende Qualitätsdefizite
Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-34-35 
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Abschließende Bewertung
Bewertungsregeln

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. A-36 
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Darstellung der 
Qualitätsergebnisse
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Qualitätsdarstellung 
Ergebnisse der Qualitätsprüfung

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. Anhang H, S.6 
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Qualitätsdarstellung 
Ergebnisse der Qualitätsprüfung

Theoretisch können 16 Qualitätsaspekte in die Prüfung 
aufgenommen werden

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. Anhang H, S.3 
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Qualitätsdarstellung 
weitere Informationen über den PD

Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) 2023, S. Anhang H, S.3 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Vertiefende Seminare, die auf alle Prüfaspekte 
eingehen, finden Sie unter
https://www.vdab-bsb.de/fortbildungen/

Ihre Referentin:
Sonja Ducke 
s.ducke@vdab-bsb.de
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